
Synopse

WoVG /PPP

Änderung des Gesetzes über die wirkungsorientierte Verwaltungs-
führung

Der Kantonsrat von Solothurn

gestützt auf den Artikel 74 Absätze 1 und 2 der Verfassung des Kantons Solo-
thurn (KV) vom 8. Juni 19861)

nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom

beschliesst

I.

Der Erlass Gesetz über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WoV-G) 
vom 3. September 2003 (Stand 1. Januar 2012) wird wie folgt geändert:

§  3
Geltungsbereich

1 Dieses Gesetz gilt für die kantonale Verwaltung und die Gerichtsverwaltung.

2 Die Anwendung dieses Gesetzes auf die rechtlich selbständigen kantonalen 
Anstalten und auf die im Kanton Solothurn gelegenen und von ihm massgeblich 
subventionierten Spitäler richtet sich nach der Spezialgesetzgebung.

2 Die Anwendung dieses Gesetzes auf die rechtlich selbständigen kantonalen An-
stalten und auf das kantonale Spital richtet sich nach der Spezialgesetzgebung.

§  43
Spezialfinanzierungen

1 Spezialfinanzierungen sind gesetzlich zweckgebundene Mittel zur Erfüllung ei-
ner öffentlichen Aufgabe. Sie sind zeitlich zu befristen und periodisch auf ihre 
Notwendigkeit zu überprüfen.

2 Sämtliche durch die Verwaltung der Spezialfinanzierung verursachten Kosten 
werden der Spezialfinanzierung belastet.

1) BGS111.1.
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3 Ein Verlustvortrag in der Spezialfinanzierung ist nur zulässig, wenn die zweck-
gebundenen Einnahmen den Aufwand vorübergehend nicht decken. Er ist zu 
verzinsen.

4 Das Eigenkapital von Spezialfinanzierungen ist zu verzinsen, falls

a) das Gesetz eine Verzinsung ausdrücklich vorsieht;

b) die Spezialfinanzierung nicht ausschliesslich durch staatliche Mittel geäufnet 
wird.

Der Kantonsrat kann mit Wirkung auf ein Jahr auf die Verzinsung des Eigenkapi-
tals der Spezialfinanzierungen gemäss Buchstabe b) verzichten.

5 Spezialfinanzierungen können Bestandteil von Globalbudgets sein.

6 Der Kantonsrat bewilligt Bruttoentnahmen aus der Spezialfinanzierung und er-
teilt dafür in der Regel einen Leistungsauftrag.

6 Aufgehoben.

§  55bis

Ausgabenbewilligung beim öffentlich-privaten Partnerschaftsmodell

1 Bei der Bewilligung eines öffentlich-privaten Partnerschaftsmodells gelten die 
Investitionen als neue und die Betriebs- und Folgekosten als gebundene Ausga-
ben.

2 Die Investitionsausgaben sind zusammengerechnet als einmalige Ausgabe zu 
beschliessen. Bei zeitlich gestaffelten Ausgaben bestimmt sich die Ausgabenbe-
fugnis nach der Summe der vereinbarten jährlichen Raten.

3 Die Bewilligung öffentlich-privater Partnerschaftsmodelle setzt den Nachweis 
voraus, dass im Vergleich zu herkömmlichen Finanzierungsmodellen ein wirt-
schaftlicher Vorteil erzielt werden kann.

§  58
Voranschlagskredit

1 Mit dem Voranschlagskredit wird der Regierungsrat ermächtigt, bis zum festge-
legten Betrag Ausgaben zu tätigen
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a) für den bezeichneten Zweck oder

b) im Rahmen eines Globalbudgets per Saldo unter Einhaltung der festgelegten 
Leistungen.

Er kann diese Befugnis übertragen.

2 Nicht beanspruchte Voranschlagskredite verfallen unter Vorbehalt von Absatz 3 
am Ende des Rechnungsjahres.

3 Der Regierungsrat kann nicht beanspruchte Voranschlagskredite den Reserven 
zuweisen, wenn

3 Der Regierungsrat kann unter Vorbehalt von Absatz 3bis nicht beanspruchte Vor-
anschlagskredite den Reserven zuweisen, wenn

a) eine projektbedingte Verzögerung eintritt;

b) im Rahmen eines Globalbudgets Leistungen erst im Folgejahr erbracht werden 
können oder

c) bei Einhaltung der Leistungsziele ein Minderaufwand oder Mehrertrag gegen-
über dem Voranschlag erzielt wurde.

3bis Die Befugnis zur Reservezuweisung wird beim Globalbudget
a) Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat durch die Ratsleitung,
b) Staatsaufsichtswesen durch die Finanzkommission und
c) Gerichte durch die Gerichstverwaltungskommission
wahrgenommen.

4 Der Regierungsrat regelt die Zuweisung nicht beanspruchter Voranschlagskre-
dite in die Reserven in einer Verordnung.

5 Veränderungen der Reserve werden dem Kantonsrat im Anhang zum Ge-
schäftsbericht zur Kenntnis gebracht.

II.

Keine Fremdänderungen.

III.
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Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten.

Solothurn,

Im Namen das Kantonsrates
 
Christian Imark
Kantonsratspräsident
 
Fritz Brechbühl
Ratssekretär

Dieser Beschluss unterliegt dem .... Referendum.


